
 

 

Einladung 
 

2. Bonner Arbeitsrechtstag 
„Arbeitsrecht in Deutschland und Europa: Aktuelle Herausforderungen und 

Entwicklungen“ 
 
 

am Freitag, 19. Juni 2026, 9.30-17 Uhr 
Gustav-Stresemann-Institut, Langer Grabenweg 68, 53175 Bonn 

 
Das Institut für Arbeitsrecht und Recht der Sozialen Sicherheit der Universität Bonn und der Verein 
„Arbeitsrecht Bonn e.V.“ laden herzlich zum 2. Bonner Arbeitsrechtstag am 19. Juni 2026 ein. Das 
weit gefasste Oberthema „Arbeitsrecht in Deutschland und Europa: Aktuelle Herausforderungen und 
Entwicklungen“ bietet Gelegenheit, ein großes Spektrum praktisch und wissenschaftlich 
interessanter Themen zu beleuchten. Besonderen Stellenwert haben dabei die Wechselwirkungen 
zwischen unterschiedlichen Regelungsebenen: europäischem und deutschem Recht, Gesetzesrecht 
und Verfassungsrecht, staatlichem und kollektivvertraglich gesetztem Recht.  

 
 
9.30 Uhr  Begrüßung  

Prof. Dr. Stefan Greiner 
 
Grußwort 

 Prof. Dr. Martin Böse, Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät 
 

9.40 Uhr  Freiheit und Gleichheit im sozialen Rechtsstaat 
  Richter am BVerfG Prof. Dr. Martin Eifert 
 
10.30 Uhr Kaffeepause 
 
11.00 Uhr Aktuelle Herausforderungen im Arbeits- und Sozialrecht – ein Blick auf die   
  rechtspolitische Agenda 
  Johannes Winkel, MdB, Obmann im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales 
 
11.30 Uhr Podiumsdiskussion: Zwischen Reform und Stillstand – wohin steuert das   
  deutsche Arbeitsrecht?  

RAin/FAinArbR Dr. Nathalie Oberthür 
Prof. Dr. Johanna Wenckebach, Justitiarin, IG Metall 
Johannes Winkel, MdB, Obmann im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales 
Roland Wolf, BDA 
Moderation: Präsident des LAG Köln Dr. Jürgen vom Stein 
 

12.30 Uhr Mittagessen 
 
13.30 Uhr Arbeiten im Mehrebenensystem und Gerichtsverbund – am Beispiel der BVerfG-Entscheidung 

in der Sache Egenberger 
Präsidentin des BAG Inken Gallner 

 
14.30 Uhr Neue Rechtsentwicklungen zum Arbeitnehmerstatus  

Vorsitzender Richter am BAG Prof. Dr. Heinrich Kiel 
 

15.30 Uhr Kaffeepause 
 



 

 

16.00 Uhr Drei Jahre Hinweisgeberschutzgesetz – lessons learned? 
Prof. Dr. Stefan Greiner 
 

17.00 Uhr Ergebnissicherung und Verabschiedung  
 

Gesamtmoderation: RAin/FAinArbR Ebba Herfs-Röttgen 

 
 
Anmeldungen zu der Veranstaltung sind bis zum 15.5.2026 unter sekretariat.greiner@jura.uni-
bonn.de möglich. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl aus räumlichen Gründen beschränkt 
ist. 
Zur Kostendeckung erheben wir einen Tagungsbeitrag von 60 EUR und bitten um Überweisung an 
den Verein Arbeitsrecht Bonn e.V., IBAN: DE05 3705 0198 1900 9077 73, BIC: COLSDE33XXX. Erst 
nach Zahlungseingang kann die Anmeldung bearbeitet und bestätigt werden. Studierende der 
Rechtswissenschaft und Rechtsreferendare können beitragsfrei teilnehmen (bitte fügen Sie der 
Anmeldung einen aktuellen Nachweis bei). 
 
Eine Bescheinigung nach § 15 FAO kann ausgestellt werden. 
 
Für Studierende, insbesondere des Schwerpunktbereichs „Arbeitsrecht und Recht der sozialen 
Sicherung“, wird als Rahmenprogramm um 8.30 Uhr ein Gesprächsfrühstück mit der Präsidentin des 
BAG Inken Gallner zum informellen Austausch über Fragen des Arbeitsrechts und der 
Arbeitsgerichtsbarkeit angeboten. Bitte melden Sie sich bei Interesse auch hierzu an. 
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